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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundesfinanzhof hat einige interessante Entscheidungen in der jüngsten

Vergangenh it getroffen.e So beispielsweise zu Sponsoringaufwendungen als

Betriebsausgaben eines Freiberuflers zur Förderung von Personen oder Orga-

nisationen in llesportlichen, kulture n oder ähnlichen gesellschaftlichen Berei-

chen. Oder zu einer möglichen Rückforderung von Kindergeld, wenn Bezieher

von Kinderg ld nicht über einen Ausbildungsabbruch informieren.e

Zudem hat d r Finanzausschuss im Bundestag das zweite Familienentlas-e

tungsgesetz beschlossen und dabei den steuerlichen Grundfreibetrag für

2021 im Vergleich zum ursprünglichen Regierungs ntwurf nochmals angeho-e

ben. Außerdem steigt das Kindergeld 15 Euro im Monat.ab 2021 um

Lesen Sie unter anderem auch, dass sic rat für die Anh der Bundes erkennung

von Aufwendungen für Tätigkeiten im Home-Office einsetzt. Dies geht aus

der von d re Bundesregierung vorgelegten Stellungnahme der Länder zum

Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 hervor.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen

oder zu ander Bitte sprechen Sien Themen? e uns an.

Wir beraten Sie gerne.
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Eink erommensteu

Verpflegungsmehraufwand und Unterkunftskos-

ten bei Auslandssemester besser absetzbar

Das Finanza t ein Auslandssemestermt muss Kos en für
besser anerk ei-ennen. Das hat der Bundesfinanzhof in
ner vom Bund der Steuerzahler unterstützten Muster-
klage bestätigt. Danach müssten auch Ausgaben für
den Verpfleg -ungsmehraufwand und die Unterkunfts
kosten bei der Einkomm nsteuere berücksichtigt wer-
den.

Die Klägerin nahm nach einer abgeschlossenen Aus-
bildung ein Studium auf, in dessen Verlauf sie zwei
Auslandssemester absolvierte. In diesen Fällen bleibe
die inländische Hochschule die erste Tätigkeitsstätte,
sodass Kosten für Unterkunft und Verpflegungsmehr-
aufwand im Ausland als vorweggenommene Wer-
bungskosten steuerlich zu berücksichtigen sind. Der
Bundesfinanzhof verwies das Verfahren an das Finanz-
gericht zur Klärung der konkreten Höh der Kostene zu-
rück.

Hinweis: Im entschiedenen Fall schrieb die Studien-
ordnung die Auslandssemester vor. Dennoch sollten
auch Studierende, die freiwillig ein Auslandssemes-
ter absolvieren, aber an der deutschen Hochschule
eingeschrieben bleiben, die Entscheidung für sich
nutzen, wenn das Finanzamt die Ausgaben für Ver-
pflegungsmehraufwand und Unterkunft nicht aner-
kennt.

Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers als

Betriebsausgaben

Ein Abzug von Sponsoringaufwendungen als Betriebs-
ausgaben setzt voraus, dass der Sponsoringempfän-
ger öffentlichkeitswirksa ponsoring oderm auf das S
die Produkte bzw. Dienstleistungen des Sponsors hin-
weist und h e eine konkreteierdurch für Außenstehend
Verbindung zu dem Sponsor und seinen Leistungen
erkennbar wird. Wenn das Sponsoring durch eine Frei-
berufler-Pers nengeso ellschaft erfolgt, liegt der erfor-
derliche hinreichende Zusammenhang zum Sponsor
auch dann vor, wenn auf die freiberufliche Tätigkeit
und Qualifik nzelnen Berufsträger hinge-ation der ei
wi rd.esen wi

Streitig arw hier, ob Aufwendungen der Klägerin für
Sponsoring und in diesem Zusammenhang stehende
Darlehenszinsen als Betriebsausgaben bei den Ein-
künften aus selbständiger Arbeit abzugsfähig sind.

Der Bundesfinanzhof gab der Klägerin Recht. Zu den
Betriebsausgaben gehören auch Sponsoringaufwen-
dungen eines F eiberufler so-r s zur Förderung von Per
nen od ganisationen in sportlichen, kulturellener Or
oder ähnlichen gesellschaftlichen Bereichen, wenn der
Sponsor als Gegenleistung wirtschaftliche Vorteile, die
insbesondere auch in d oder Erhöhunger Sicherung
des unternehmerischen Ansehens liegen können, für
sein Unternehmen Produkte bzw.erstrebt oder für
Dienstleistungen seines Unternehmens werben will.

Kind in Ausbildung - Ausbildungsfreibetrag bean-

tragen

Das Finanza für erwachsenemt gewährt Eltern auch
Kinder steuerliche Vorteile. Wenn Volljährige eine Be-
rufsausbildu können Eltern zur Abgeltungng machen,
des entstehenden Sonderbedarfs zusätzlich zum Kin-
derfreibetrag einen Ausbildungsfreibetrag in Höhe
von 924 Euro jährlich erhalten. Dafür muss allerdings
ein Antrag gestellt werden.

Voraussetzung für den Ausbildungsfreibetrag ist, dass
die Eltern für das Kind Kindergeld erhalten und das
Kind zudem tergebracht iauswärtig un st. Solange sich
das Kind in einer Berufsausbildung oder in einem Stu-
dium befindet, wird Kindergeld bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres gezahlt.

Bezieher von Kindergeld müssen über Ausbil-

dungsabbruch informieren - Rückforderung mög-

lich

Eltern erhalten Kindergeld auch für volljährige Kinder
bis zum 25. Lebensjahr, wenn das Kind z. B. eine Aus-
bildung absolviert. Wenn die Ausbildung abgebrochen
wird, muss das der Familienkasse gemeldet werden.

Eine Mutter hatte für ihre Tochter Kindergeld erhalten.
Diese unterbrach ihre Ausbildung wegen der Geburt
eines Kindes. Anschließend wurde der Ausbildungsver-
trag aufgehoben. Die Tochter beka ndm ein zweites Ki
und zog zu Hause aus. Diese Änderungen teilte die
Mutter der Familienkasse allerdings nicht mit. Sie be-
zog weiterhin Kindergeld, gendas auf die Sozialleistun
der Tochter angerechnet wurde. Die Familienkasse for-
derte das Kindergeld zurück, als sie feststellte, dass
kein Anspruch mehr bestand. Die Mutter bekam kei-
nen Erlass, da sie ihre gspMitteilun flichten verletzt
habe.

Der Bundesfinanzhof hielt die Auffassung der Famili-
enkasse für rechtmäßig, denn die fehlerhafte Auszah-
lung des Kindergeldes habe die Mutter verschuldet.
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Ein Erlass sei auch nicht gerechtfertigt, weil eine nach-
trägliche Korrektur bei den Sozialleistungen nicht
mehr möglich sei. Anders wäre es, wenn die Behörde
fehlerhaft gearbeitet oder den Anspruch auf Rückfor-
derung verschuldet hätte, die Eltern aber ihrer Mitwir-
kungspflicht nachkommen wären. Dann könnte ein Er-
lass aus Billig .keitsgründen in Betracht kommen

Grundfreibetrag und Kindergeld wird für 2021 er-

höht

Der Finanzausschuss im Bundestag hat am 28. Oktober
2020 das zweite Familienentlastungsgesetz beschlos-
sen und dabei den steuerlichen Grundfreibetrag für
2021 im Vergleich zum ursprünglichen Regierungsent-
wurf nochmals angehoben. Außerdem steigt das Kin-
dergeld ab 2021 um 15 Euro im Monat.

Nach dem Entwurf soll das Kindergeld zum 1. Januar
2021 für das erste und zweite Kind jew ils 219 Euro, füre
das dritte Kind 225 Euro und für das v erte und für je-i
des weitere Kind jeweils 250 Euro pr Monat betrago en.
Der steuerlic eibetrag steigt von 5.172 Eurohe Kinderfr
um 288 Euro auf 5.460 Euro. Der Freibetrag für den Be-
treuungs-, Erziehungs- oder Ausbildu gsbedarf einesn
Kindes wird um ebenfalls 288 Euro auf 2.928 Euro er-
höht, sodass u-sich daraus eine Anhebung der zur ste
erlichen Freis ellung des Kinderexistenzminimums die-t
nenden Freibeträge von derzeit insgesamt 7.812 Euro
um 576 Euro auf einen Betrag von insgesamt 8.388
Euro ergibt.

Der steuerliche Grundfreibetrag von derzeit 9.408 Euro
sollte nach dem Regierungsentwurf auf 9.696 Euro an-
gehoben werden. Aufgrund des inzwischen vorliegen-
den Existenzminimumberichts hoben die Koalitions-
fraktionen den Betrag für 2021 um 48 Euro auf 9.744
Euro an. 2022 steigt der Grundfreibetrag wie geplant
weiter auf 9.984 Euro.

Anerkennung von Aufwendungen für Tätigkeiten

im Home-Office

Der Bundesrat setzt sich für die Anerkennung von Auf-
wendungen für Tätigkeiten im Home-Office ein. Dies
geht aus der von der Bundesregierung vorgelegten
Stellungnahme der Länder zum Entwurf des Jahress-
teuergesetzes 2020 hervor.

Darin regt der Bundesrat an, das e für Ar-Home-Offic
beitnehmer Disteuerlich besser zu berücksichtigen. e
Aufwendungen, die hierfür entstehen, seien nach den
geltenden Regelungen im Einkommensteuergesetz
zur Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusli-

ches Arbeitszimmer im Regelfall nicht oder nur be-
grenzt abziehbar. Daher solle geprüft werden, ob und
unter welchen Voraussetzungen die Aufwendungen,
die für einen häuslichen Arbeitsplatz derentstehen,
nicht zwan tgsläufig in einem abgetrenn en Arbeitszim-
mer gel gen sein müsse, zue künftig steuerlich berück-
sichtig werden könnten. Der Bundesrat nimmt an,t
dass zukünftig vermehrt vom Arbeitsmodell Home-
Office Geb werde.rauch gemacht

Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung ei-

nes zum Betriebsvermögen gehörenden, aber teil-

weise privat genutzten Kfz

Ein Steuerpflichtiger nutzte einen Pkw, den er im Jahr
2008 angeschafft und sei vermögen zuge-nem Betriebs
ordnet hatte, zu 25 ufliche Tätigkeit% für seine freiber
und zu 75 % für private Zwecke. Ab dem Jahr 2008 be-
rücksichtigte das Finanzamt bei der Einkommensteu-
erveranlagung einerseits antragsgemäß eine Abschrei-
bung (AfA) für den Pkw. Andererseits erfasste es we-
gen der privaten Nutzung des betrieblichen Pkw auch
Betriebseinnahmen in Höhe von 75 % der für das Fahr-
zeug entstandenen Aufwendungen einschließlich der
Abschreibung. Der steuermindernde Effekt der Ab-
schreibung wurde infolge der Besteuerung der Nut-
zungsentnahme bei wirtschaftlicher Betrachtung teil-
weise „neutralisiert“, weshalb der Steuerpflichtige, als
er das Fahrzeug 2013 nach vollständiger Abschreibung
der Anschaffungskosten verkaufte, lediglich ein Viertel
des Verkaufserlöses als Betriebseinnahme ansetzte.
Das Finanzamt war demgegenüber der Meinung, es
müsse der volle Verkaufserlös versteuert werden.

Der Bundesfinanzhof bestätig ße-te, dass der Veräu
rungserlös - trotz vorangegangener Besteuerung der
Nutzungsentnahme - in voller Höhe als Betriebsein-
nahme zu berücksichtigen sei. Er sei weder anteilig zu
kürzen, noch finde eine gewinnmindernde Korrektur in
Höhe d r aue f die private Nutzung entfallenden Ab-
schreibung statt. Die Besteuerung der Privatnutzung
eines Wirtsch Betriebsvermögens in Formaftsgutes des
der Nutzungsentnahme und dessen spätere Veräuße-
rung würden zwei unterschiedliche Vorgänge darstel-
len, die getrennt zu betrachten seien.

Steuerliche Behandlung der Instandhaltungsrück-

lage für Eigentumswohnungen

Jeder Eigentümer einer Eigentumswohnung bzw. eines
Teileigentums kennt die Instandhaltungsrücklage, weil
die Eigentümer zu d ren Ansammle ung nach dem
W EG) verpflichtet sind. Derohneigentümergesetz (W
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Verwalter der Wohnanlage erhebt Beiträge zum An-
sammeln der Rücklage und verwaltet das Geld für die
Eigentümer. Für selbst genutzte Eigentumswohnun-
gen hat diese Rücklage - b s auf di ie Zinsen für das Gut-
haben - keine steuerliche Bedeutung. Wird d e Woh-i
nung aber vermietet, können die angesammelten Bei-
träge als Werbungskosten abgezogen werden. Aller-
dings nicht al-im Zeitpunkt der Zahlung an den Verw
ter, sondern elderst dann, wenn der Verwalter das G
für Reparaturen ausgibt. Das gezahlte Wohngeld ist in
diesen Fällen also um die Zuführung zur Instandhal-
tungsrücklag und um die tatsächlich ne zu kürzen e
Zahlungen für Reparaturen zu erhöh n. Werdene aber
mit der Instandhaltungsrücklage Investitionen finan-
ziert, die zu Herstellungskosten führen, z. B. für den
Neubau von Garagen, Anschaffung von Markisen
(wenn es vorher keine gab), dann können nur die sich
daraus erhöh en AfA-Beträge als Werbungskosten ab-t
gezogen werden.

Wird eine Eigentumswohnung veräußert, geht das
Guthaben der Instandhaltungsrücklage anteilig auf
den Erwerber über. Dieses Guthaben gehört nicht zu
den Anschaffungskosten der Wohnung und muss in-
folgedessen vom Kaufpreis vor der Aufteilung auf Ge-
bäude und G Dierund und Boden abgezogen werden.
AfA-Bemess rringerungsgrundlage ve t sich dadurch
anteilig, aber die späteren Entnahmen aus der Rück-
lage sind für den Erwerber Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Dieser
Abzug wirkt gesich auch auf die Bemessungsgrundla
für die Grun ist,derwerbsteuer aus, sodass es sinnvoll
das Guthaben im Kaufvertrag besonders aufzuführen.

Falls der Veräußerer durch den Verkauf einen Gewinn
erzielt, ist dieser ebenfalls um das Guthaben zu verrin-
gern. Die Übertragung auf den Erwerber führt für den
Veräußerer nicht mehr zum Werbungskostenabzug.

Umsatzsteuer

Ermäßigter Steuersatz für Skripte auf einer Home-

page

Die Klägerin erstellte neben ihrer nichtselbständigen
Tätigkeit Skripte, welche als Unterrichtsgrundlagen
genutzt werden konnten. Die Bereitstellung der
Skripte erfolgte dabei ausschließlich auf elektroni-
schem Wege über die von der Klägerin betriebene
Homepag . e en den ermäßig-e Sie wies in d n Rechnung
ten Steuersatz von 7 % aus. Ein Betriebsprüfer stellte
fest, dass die Klägerin auf elektronischem Wege Leis-

tungen erbringe, die nicht dem ermäßigten, sondern
dem Regelsteuersatz von gen.19 % unterlä

Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Die Um-
sätze stellen im Inland steuerbare und steuerpflichtige
sonstige Leistungen dar, die dem Reg lsteuersatz vone
19 % unterliegen. Zwar können nach der Mehrwert-
steuersystemrichtlinie (MwStSystRL) die ermäßigten
Steuersätze Büchern auf jegli-auf die Lieferung von
chen physischen Trägern, erleihseinschließlich des V
durch Büchereien sowi en,e Lieferung von Broschür
Prospekte und ähnliche Drucksachen angewandt wer-
den. Jedoch erhabe die Klägerin keine Lieferungen d
von ihr erstellten Materialien auf physischen Trägern
erbracht, sondern diese ihren Nutzern auf elektroni-
schem Weg ndals sonstige Leistungen zum Abruf u
Download zur Verfügung gestellt.

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Eintrittserlöse

für Techno- und House-Konzerte

Bei den jeweils in mehreren Räumen eines stillgelegten
Gebäudeareals veranstalteten Konzerten boten so-
wohl regional tätige als auch international renom-
mierte DJs Musik unterschiedlicher Stilrichtungen (u. a.
Techno, Hou ense) dar. Im Rahmen der Veranstaltung
wurden auch (gesondert berechnete) Getränke ver-
kauft; der daraus erzielte Erlös überstieg die Umsätze
aus dem Verkauf von Eintrittskarten erheblich. Das Fi-
nanzgericht lehnte die Anwendung des ermäßigten
Umsatzsteuersatzes für die Umsätze aus den Eintritts-
karten ab, da Vorder-nicht die Musikaufführungen im
grund der stünden, sondern der PaVeranstaltung rty-
oder Tanzcharakter überwiege.

Der Bundesfinanzhof gab dem Kläger Recht. Die Wür-
digung der Indizien für die Abgrenzung von einer Kon-
zert- zu einer (nicht begü ngnstigten) Tanzveranstaltu
sei nicht rechtsfehlerfrei erfolgt. Denn insbesondere
die Regelmäßigkeit einer Veranstaltung sei kein geeig-
netes Kriteri gsentscheidung;um für diese Abgrenzun
auch das Wertverhältnis der Umsätze von Eintrittskar-
ten und Getränken kann keine ausschlaggebende
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Rolle spielen. Schließlich habe das Finanzgericht auch
nicht dargelegt, weshalb ungewiss bleibe, ob die Auf-
tritte der jeweiligen DJs das ausschlaggebende Motiv
für den „Durchschnittsbesucher“ bilden, obwohl es
diese Auftritte durchaus für geeignet herhielt, Besuc
anzuziehen, die 2,5 bis 3 Stunden dauernden Auftritte
zwischen 1 und 4 Uhr stattfanden und mit dem Ende
des Auftritts auch das Veranstaltung war.sende nahe
Nun muss das Finanzgeric mt-ht im Rahmen einer Gesa
würdigung neu darüber b finden, ob dere die Auftritte
DJs den eigentlichen Zweck der Veran ildstaltung b en
und ihr somit das Gepräge geben.

Erbschaft /Sche- nkungsteuer

Schenkungsteuer: Urenkel sind keine Enkel

Eine Urgroßmutter schenkte ihren Urenkeln eine Im-
mobilie. Ihre Tochter (Großmutter der Urenkel) erhielt
hieran einen enk dieNießbrauch. Die Ur el machten
Freibeträge von 200.000 Euro für „Kinder der Kinder“
geltend, während Finanzamt und Finanzgericht ihnen
nur Freibeträge i. H. von 100.000 Euro zubilligten, die
das Gesetz für „Abkömmlinge der Kinder“ vorsieht.

Der Bundesfinanzhof ist der restriktiven Sichtweise ge-
folgt. Das Gesetz differenziere zwischen Kindern und
Abkömmlingen. Also seien Kinder lediglich Kinder und
nicht sonstig nge und daher seien Kindere Abkömmli
der Kinder lediglich Enkelkinder. Abkömmlinge in ge-
rader Linie g hören zwar ns-e unterschiedslos zu der gü
tigsten Steuerklasse I, genießen aber -gestaffelte Frei
beträge. Die entfernteren Abkömmlinge gehör zuen
den „übrigen rklasse I mit einemPersonen“ der Steue
Freibetrag von 100.000 Euro.

Arbeits-/Sozialrecht

Künstler f 4,4 Prozentsozialabgabe steigt 2021 au

Zum Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung
2021 hat das Bundesminis a-terium für Arbeit und Sozi
les am 20. Oktober 2020 die Ressort- und Verbände-
beteiligung eingeleitet. Der Abgabesatz zur Künstler-
sozialversicherung wird im Jahr 2021 4,4 % betragen.
Trotz d s schwierigen wirtschaftlichen Hintergrundse
gerade für di diee Kultur- und Kreativbranche durch
Corona-Pand eitemie muss der Abgabesatz von derz
4,2 % nur geringfügig an werden.gehoben

Über die Kü erden derznstlersozialversicherung w eit
mehr als 190.000 selbständige Künstler und Publizis-
ten als Pflichtversicherte in den Schutz der li-gesetz
chen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ein-
bezogen. Die selbständigen Künstler und Publizisten
tragen, wie abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, die
Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die andere
Beitragshälfte wird durch einen Bundeszuschuss (20 %)
und durch die Künstlersozialabgabe der Unternehmen
(30 %), die künstlerische und publizistische Leistungen
verwerten, finanziert. Die Künstlersozialabgabe wird
als Umlage e Abgabesatz wird jährrhoben. Der lich für
das jeweils f eolgende Kal nderjahr festgelegt. Bemes-
sungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an
selbständige Publizisten gezahlten Ent-Künstler und
gelte.

Gesetzlicher Mindestlohn steigt zum 1. Januar

2021 auf 9,50 Euro

Wie die Bundesregierung am 28. Oktober 2020 mit-
teilte, wird der gesetzliche Mindestlohn bis zum 1. Juli
2022 auf 10,45 Euro brutto je Stunde erhöht. Das Bun-
deskabinett hat die vom undBundesminister für Arbeit
Soziales elegte Dritte Verordnung zurvorg Anpassung
der Höh d ndestlohns beschlossen.e es gesetzlichen Mi
Die Erhöhun stlohns vong des Minde derzeit 9,35 Euro
brutto je Zeitstunde erfolgt in vier Stufen:

zum 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro

zum 1. Juli Euro2021 auf 9,60

zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro

zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro
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Termin versicherunge Steuern/Sozial Dezember 2 2021020/Januar

1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen M i Vierte s ern für das voraonat, be ljahre zahl ngegang n n vierteljahr, eszahler vorae e Kale der bei Jahr n für das nge-

gangen alenderjahr.e K

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlänge n rletzten Monat.rung für de vo

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfri gerung für denstverlän vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahl e auerfristverlänern ohn D ge grun

für das Kalendervierteljahr.abgelaufene

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohns a ngen müssenteuer nmeldu grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel um folgen-dungszeitra

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben lt derwerden. Fäl 10. auf einen Sam tag, Sons ntag oder Feiertag, ist der nächste Werk-

tag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu dr nei Tage werden ke mniszuschläge erhoben. Eine Überweisung mussine Säu so

frühzeitig erfolgen er stellung auf dem, dass die W t Konto des Finanzamts am Tag der it erFälligke folgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu b dass die Zahlung erst dreachten, ei Tage nach Eingang des Schecks beim t als erfolgt gFinanzam ilt. Es

sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Di herungsbeiträge sind einheite Sozialversic lich am drittletzten Ba g des lankarbeitsta ufenden Monats fälli umniszuschlägg. Um Sä e zu

verme e ehlt sich das Lastschriftviden, mpfi erfahren. nkenkassen gilt einBei allen Kra einheitlich für die Beitrager Abgabetermin sn e.achweis

Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitst ge vor Fälligkeita (d. h. am 22.12.2020/25.01.2021, jeweils 0 Uhr)

vorliegen. Regionale Besonderheite r Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftrn bzgl. de agte

erledigt, sollten die Lohn- und G zehn Tage voehaltsdaten etwa r dem Fälligkeitstermin an den übermittelt werden. DBeauftragten ies

gilt insbesondere, wenn die Fälligk neneit auf ei Mo r auf einen Tag nach Feiertagen fällt.ntag ode

Steuerart Fälligkeit
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Lohnsteuer nsteuer,, Kirche
Solidaritätszuschlag

Einkommenste irchensteuer,uer, K
Solidaritätszuschlag

Körpers haftc steuer, Solidaritätszuschlag

Um steuersatz

Ende der Schonfrist obi-
ger Steuerarten bei
Zahlung durch:

Überweisung5

Scheck6

10.12.20201

10.12.2020

10.12.2020

10.12.20203

14.12.2020

10.12.2020

28.12.2020

11.01.20212

entfällt

entfällt

11.01.20214

14.01.2021

10.01.2021

27.01.2021Sozialv ungersicher 7

Kapitalertragsteuer a, Solidaritätszuschl g Die Kapitalertr li ritätszuschlagagsteuer sowie der darauf entfallende So da
sind z l ich mit i innausschüttung an den Anteils-eitg e e ner erfolgten Gew

eign ndige Finanzamt abzuführen.er an das zustä


